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Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie
- II C 1.1 -
Tel.: 90227 (9227) - 5263

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

V o r l a g e

- zur Kenntnisnahme -

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin

über die Vierte Verordnung zur Änderung der Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung

Ich bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin und § 5 des Berliner
COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes zur Kenntnis zu nehmen, dass die Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Einvernehmen mit der Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung die nachstehende Verordnung er-
lassen hat:
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Vierte Verordnung zur Änderung der Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung

Vom 14. Februar 2021

Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes
vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1
und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136)
geändert worden ist, in Verbindung mit § 27 Absatz 1 und 2 sowie § 13 Absatz 3 Satz
2 der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Dezember 2020,
verkündet am 15. Dezember 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkün-
dung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106),
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75) geändert
worden ist, und nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. S.
1463) bekannt gemacht, die zuletzt durch Verordnung vom 11. Februar 2021 (GVBl.
S. 111) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleich-
stellung:

Artikel 1

In § 4 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 5 der Schul-Hygi-
ene-Covid-19-Verordnung vom 24. November 2020 (GVBl. S. 894), die zuletzt durch
Verordnung vom 29. Januar 2021 (GVBl. S. 95) geändert worden ist, wird jeweils die
Angabe „14. Februar 2021“ durch die Angabe „21. Februar 2021“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. Februar 2021 in Kraft.

A. Begründung:

 a) Allgemeines:
 Mit dieser Änderungsverordnung werden die aufgrund des weiterhin andauern-

den Pandemiegeschehens erforderlichen Anpassungen zur Geltungsdauer der
aktuellen Sonderregelungen für den Schulbetrieb in § 4 getroffen.

b) Einzelbegründung:

Zu Artikel 1

Die zeitliche Begrenzung der Anwendung der derzeitigen Sonderregelung für den
Schulbetrieb, die bislang bis zum Ablauf des 14. Februar 2021 befristet ist, wird auf-
grund des andauernden Pandemiegeschehens um eine Woche verlängert. Die Son-
derregelungen gelten nunmehr bis einschließlich 21. Februar 2021.
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Zu Artikel 2
Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung.

B. Rechtsgrundlage:
§ 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Feb-
ruar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und §
28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S.
3136) geändert worden ist, in Verbindung mit § 27 Absatz 1 und 2 sowie § 13
Absatz 3 Satz 2 der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom
14. Dezember 2020, verkündet am 15. Dezember 2020 nach § 2 Absatz 1 des
Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29.
Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22.
Januar 2021 (GVBl. S. 75) geändert worden ist, und nachträglich im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. S. 1463) bekannt gemacht, die zuletzt durch
Verordnung vom 11. Februar 2021 (GVBl. S. 111) geändert worden ist.

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:
 keine

D. Gesamtkosten:
 keine

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:
 keine

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:
 keine

Berlin, den 14. Februar 2021

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung,
Jugend und Familie
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Anlage zur Vorlage an
das Abgeordnetenhaus

I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte

SchulHygCoV-19-VO SchulHygCoV-19-VO

-alte Fassung - -neue Fassung -

§ 4

 Sonderregelungen für den Schulbe-
trieb ab dem 11. Januar 2021

§ 4

 Sonderregelungen für den Schulbe-
trieb ab dem 11. Januar 2021

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 fin-
det in der Zeit ab dem 11. Januar 2021
bis zum 14. Februar 2021 ein Präsen-
zunterricht nicht statt und nehmen die
Schülerinnen und Schüler, vorbehalt-
lich der Winterferien, am schulisch an-
geleiteten Lernen zu Hause teil.
Ebenso findet in dieser Zeit keine au-
ßerunterrichtliche Förderung und Be-
treuung und keine ergänzende Förde-
rung und Betreuung statt.

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 fin-
det in der Zeit ab dem 11. Januar 2021
bis zum 21. Februar 2021 ein Präsen-
zunterricht nicht statt und nehmen die
Schülerinnen und Schüler, vorbehalt-
lich der Winterferien, am schulisch an-
geleiteten Lernen zu Hause teil.
Ebenso findet in dieser Zeit keine au-
ßerunterrichtliche Förderung und Be-
treuung und keine ergänzende Förde-
rung und Betreuung statt.

(2) Für die an das Infektionsgeschehen
angepasste Wiederaufnahme des Lehr-
und Betreuungsbetriebs in Präsenz gilt
für die Zeit ab dem 11. Januar 2021 bis
zum Ablauf des 14. Februar 2021:

1. In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird
eine Notbetreuung gemäß § 13 Absatz
6 der SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung im Umfang von höchstens acht-
einhalb Stunden täglich an Wochenta-
gen für Schülerinnen und Schüler ange-
boten, für die keine andere Möglichkeit
der Betreuung besteht und bei denen

a) mindestens ein Elternteil eine beruf-
liche Tätigkeit ausübt, die für die Auf-
rechterhaltung des öffentlichen Lebens
erforderlich ist,

(2) Für die an das Infektionsgeschehen
angepasste Wiederaufnahme des Lehr-
und Betreuungsbetriebs in Präsenz gilt
für die Zeit ab dem 11. Januar 2021 bis
zum Ablauf des 21. Februar 2021:

1. In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird
eine Notbetreuung gemäß § 13 Absatz
6 der SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung im Umfang von höchstens acht-
einhalb Stunden täglich an Wochenta-
gen für Schülerinnen und Schüler ange-
boten, für die keine andere Möglichkeit
der Betreuung besteht und bei denen

a) mindestens ein Elternteil eine beruf-
liche Tätigkeit ausübt, die für die Auf-
rechterhaltung des öffentlichen Lebens
erforderlich ist,
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b) ein Elternteil alleinerziehend ist oder

c) es sich um Schülerinnen und Schüler
mit einem festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarf der Förderstufe II
handelt.

Abweichend hiervon kann in den Fällen
des Satzes 1 bei einem nachgewiese-
nen besonderen Bedarf im Einzelfall ein
erweiterter Betreuungsumfang von
mehr als achteinhalb Stunden täglich
an Wochentagen innerhalb der Zeit von
6.00 bis 18.00 Uhr gewährt werden.

2. Schulen können, vorbehaltlich der
Winterferien, im Einvernehmen mit der
Schulaufsichtsbehörde für die Ab-
schlussjahrgangsstufen entscheiden,
nach Maßgabe des Alternativszenarios
gemäß den Vorgaben des Handlungs-
rahmens für das Schuljahr 2020/2021
in festen Lerngruppen in halbierter
Größe Präsenzunterricht anzubieten.
Abschlussjahrgangsstufen im Sinne
von Satz 1 sind die Jahrgangsstufen 10
und 13 der Integrierten Sekundarschu-
len und der Gemeinschaftsschulen so-
wie die Jahrgangsstufen 10 und 12 der
allgemein bildenden Gymnasien, die
Jahrgangsstufe 13 an beruflichen Gym-
nasien, die letzte Jahrgangsstufe der
Berufsschule, die Jahrgangsstufen 10
und 13 an Schulen mit sonderpädago-
gischem Förderschwerpunkt und die
letzte Jahrgangsstufe der Einrichtun-
gen des Zweiten Bildungswegs zum
nachträglichen Erwerb allgemeinbilden-
der Abschlüsse. Die Teilnahme am Prä-
senzunterricht ist für die betroffenen
Schülerinnen und Schüler freiwillig. Die
Entscheidung über die freiwillige Teil-
nahme treffen bei Minderjährigen die
Erziehungsberechtigten, sonst die voll-
jährigen Schülerinnen und Schüler
selbst.

b) ein Elternteil alleinerziehend ist oder

c) es sich um Schülerinnen und Schüler
mit einem festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarf der Förderstufe II
handelt.

Abweichend hiervon kann in den Fällen
des Satzes 1 bei einem nachgewiese-
nen besonderen Bedarf im Einzelfall ein
erweiterter Betreuungsumfang von
mehr als achteinhalb Stunden täglich
an Wochentagen innerhalb der Zeit von
6.00 bis 18.00 Uhr gewährt werden.

2. Schulen können, vorbehaltlich der
Winter-ferien, im Einvernehmen mit der
Schulaufsichtsbehörde für die Ab-
schlussjahrgangsstufen entscheiden,
nach Maßgabe des Alternativszenarios
gemäß den Vorgaben des Handlungs-
rahmens für das Schuljahr 2020/2021
in festen Lerngruppen in halbierter
Größe Präsenzunterricht anzubieten.
Abschlussjahrgangsstufen im Sinne
von Satz 1 sind die Jahrgangsstufen 10
und 13 der Integrierten Sekundarschu-
len und der Gemeinschaftsschulen so-
wie die Jahrgangsstufen 10 und 12 der
allgemein bildenden Gymnasien, die
Jahrgangsstufe 13 an beruflichen Gym-
nasien, die letzte Jahrgangsstufe der
Berufsschule, die Jahrgangsstufen 10
und 13 an Schulen mit sonderpädago-
gischem Förderschwerpunkt und die
letzte Jahrgangsstufe der Einrichtun-
gen des Zweiten Bildungswegs zum
nachträglichen Erwerb allgemeinbilden-
der Abschlüsse. Die Teilnahme am Prä-
senzunterricht ist für die betroffenen
Schülerinnen und Schüler freiwillig. Die
Entscheidung über die freiwillige Teil-
nahme treffen bei Minderjährigen die
Erziehungsberechtigten, sonst die voll-
jährigen Schülerinnen und Schüler
selbst.
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3. Schulen mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt können im Einver-
nehmen mit der Schulaufsichtsbehörde
bei sehr kleinen Lerngruppenstärken
von einer Teilung der Lerngruppe abse-
hen.

4. Für sozial benachteiligte Schülerin-
nen und Schüler sowie für Schülerinnen
und Schüler, bei denen das Erreichen
der Bildungsziele gefährdet ist, können
die Schulen zusätzliche freiwillige För-
der- und Unterstützungsangebote be-
reitstellen.

3. Schulen mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt können im Einver-
nehmen mit der Schulaufsichtsbehörde
bei sehr kleinen Lerngruppenstärken
von einer Teilung der Lerngruppe abse-
hen.

4. Für sozial benachteiligte Schülerin-
nen und Schüler sowie für Schülerinnen
und Schüler, bei denen das Erreichen
der Bildungsziele gefährdet ist, können
die Schulen zusätzliche freiwillige För-
der- und Unterstützungsangebote be-
reitstellen.

(5) Die Stufeneinordnung der Schulen
durch die bezirklichen Gesundheitsäm-
ter nach § 2 Absatz 2 Satz 3 bis 6 ist bis
zum Ablauf des 14. Februar 2021 aus-
gesetzt.

(5) Die Stufeneinordnung der Schulen
durch die bezirklichen Gesundheitsäm-
ter nach § 2 Absatz 2 Satz 3 bis 6 ist bis
zum Ablauf des 21. Februar 2021 aus-
gesetzt.
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

§ 13 Kindertagesförderung, Hochschulen, Bildung

(1) - (2)…

(3) An öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Ein-
richtungen des Zweiten Bildungsweges und der Angebote der außerunterrichtlichen
und ergänzenden Förderung und Betreuung darf vorbehaltlich der Absätze 5 und 6
kein Lehr- und Betreuungsbetrieb in Präsenz stattfinden. Abweichungen von Satz 1
zum Zwecke einer an das Infektionsgeschehen angepassten Wiederaufnahme des
Lehr- und Betreuungsbetriebs in Präsenz bestimmt die für Bildung zuständige Senats-
verwaltung durch Rechtsverordnung nach § 27 Absatz 1 und Absatz 2.

(4) …

(5) Prüfungen nach Maßgabe des Schulgesetzes und Leistungsüberprüfungen an öf-
fentlichen Schulen und Ersatzschulen dürfen nach Vorgaben der für das Schulwesen
zuständigen Senatsverwaltung durchgeführt werden, sofern hierbei ein Abstand zwi-
schen den anwesenden Personen von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist.
Zeugnisse dürfen von öffentlichen Schulen und Ersatzschulen ausgegeben werden.
Prüfungen an Volkshochschulen und an sonstigen Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung dürfen durchgeführt werden, sofern hierbei ein Abstand zwischen den anwe-
senden Personen von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist und eine Mund-Na-
sen-Bedeckung getragen wird.

(6) Schulen können einen eingeschränkten Betrieb für eine Notbetreuung insbeson-
dere von Kindern von Eltern anbieten, deren berufliche Tätigkeit für die Aufrechter-
haltung des öffentlichen Lebens erforderlich ist. Über die Auswahl der Einrichtungen
und die zur Inanspruchnahme der Notbetreuung Berechtigten entscheidet die für das
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung.


